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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 285-2018 

  

 

   aus öffentlicher Sitzung 

 

 

 

Einreicher: Oberbürgermeister 
Verantwortlich für die Umsetzung: SB Brand-/Bevölkerungsschutz 
Budget / Produkt: 30/ 12.60.01 

 

 

Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Beratung der Ortsbürgermeister 08.01.2019    

Ausschuss für Recht, Ordnung, Verkehr und 

Bürgeranfragen 

15.01.2019    

Haupt- und Finanzausschuss 17.01.2019    

Stadtrat 23.01.2019    

    

 

Beschlussgegenstand: 

1. Änderung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 17. Juli 

2013 in der Fassung 1. Fortschreibung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen vom 05. Oktober 2016 

 

 

Antragsinhalt: 

Der Stadtrat der Stadt Bitterfeld-Wolfen beschließt die Änderung der Prioritätenliste für die Anschaffung der 

Fahrzeuge in der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 17. Juli 

2013 in der Fassung der 1. Fortschreibung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen vom 05. Oktober 2016 gemäß Anlage.  

  

 

Begründung: 

Stetes Ziel ist es, im Hinblick auf die Fahrzeugtechnik ein flexibles und auch kostensparendes 

Fahrzeugsystem einzuführen. Vergleiche mit bestehenden Systemen unter Berücksichtigung der dafür 

notwendigen finanziellen Vorausleistungen und der Kompatibilität mit Systemen des Landkreises Anhalt-

Bitterfeld gaben der Einführung des s.g. Wechselladersystems den Vorrang. Mit dem Angebot des 

Landkreises Anhalt-Bitterfeld zur kostenfreien Übernahme eines Abrollcontainers "Gefahrgut" wurde auch 

die Anschaffung eines dazu passenden Wechselladerfahrzeuges (WLF) in die Haushaltsplanung für 2020 in 

Höhe von 160.000 EUR eingeordnet. Dafür wird die Anschaffung des Gerätewagens "Gefahrgut" (GWG) 

gestrichen. Im Verhältnis zu den ursprünglich kalkulierten Anschaffungskosten für den GWG in Höhe von 

700.000 EUR führt das zu einer ersten Einsparung in Höhe von 540.000 EUR.  

 

Die geänderte technische Ausstattungsstrategie erfordert eine Änderung des Brandschutzbedarfsplanes und 

damit die Änderung der ersten Fortschreibung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen vom 05. Oktober 2016. Dies erfolgt gleichfalls vor dem Hintergrund, dass nach den 

Grundsätzen der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit gemäß § 98 Abs. 2 KVG LSA ebenso für die 
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Neuanschaffung des Wechselladerfahrzeuges die Pflicht besteht, den Bezug von Landesfördermitteln zu 

prüfen. Zur Beantragung dieser Fördermittel ist aber ein Nachweis dieser Anschaffung in der Prioritätenliste 

des Brandschutzbedarfsplanes erforderlich.  

 

  

Grundlagen für den Beschlussantrag  (Gesetze, Ordnungen, Beschlüsse): 

Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 

Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) 

Verordnung über die Mindeststärke und -ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren (MindAusrVO-FF)  

RdErl. des MI LSA vom 03. August 2009 - 43.21-13002-1 

Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfes vom 05. Oktober 2016  

Feuerwehr-Dienstvorschriften (FwDV) 

 

  

Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 

(Beschlussnummer-Jahr)? 105-2016 – Risikoanalyse und Ermittlung des Brandschutzbedarfes vom                                       

                                                                  05. Oktober 2016   

 

 

Welche Beschlüsse sind 

a) zu ändern?   105-2016  

b) aufzuheben? keine  

(Beschlussnummer-Jahr)? 

 

 

Die Behindertenfreundlichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorgaben (EU-, Bundes- und 

Landesrecht) 

 

wurde durchgeführt 

ist nicht notwendig 

 

 

Welche finanziellen Auswirkungen ergeben sich:       

a) Untersachkonten: 07110.40005 

b) Maßnahmenummer (bei Investitionen): 0711 

c) Betrag in € einmalig: 160 TEUR Auszahlung in 2020 gemäß Investitionsplanung 2019 

                                         700 TEUR Einsparung durch Streichung im Investitionsplan 2019  

d) Folgekosten in € nach Jahresscheiben: laufende Unterhaltungskosten  

  

 

 

 

              

Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 

Vorlagennummer: 285-2018 

 

 

 

Anlagen: 

1. Änderung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt Bitterfeld-Wolfen vom 17. Juli 

2013 in der Fassung 1. Fortschreibung der Risikoanalyse und des Brandschutzbedarfsplanes der Stadt 

Bitterfeld-Wolfen vom 05. Oktober 2016 
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